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ZUM GELEITE
s ift ein alter Brauch, einem Buche bei feinem Ericheinen ein Geleitwort mit auf den

H Weg geben, in dem in der Regel die Dafeinsberechtigung desfelben nachzuweifen

gefudit wird. Über letztere brauchen wir kaum ein Wort mehr zu verlieren. Unfer
v»Bündnerifches Haushaltungs» und Familienbuch« hat fchon bei feiner zweiten Heraus»

gäbe ohne große Schwierigkeiten den Weg zu den Familien gefunden. Als nicht zu ver»
miflender Hausfreund werden demfelben die Pforten auch diesmal wieder gerne geöffnet. —

Der Ausftattung des Buches wurde wiederum alle nur mögliche Sorgfalt zugewendet. Der
freundliche Lefer wird fich in demfelben namentlich auch mit den verfchiedenen zeitgemäßen

Druckverfahren bekannt machen können und wird sowohl den gewöhnlichen einfarbigen

Illultrationsdruck als auch Drucke bis zu heben Farben vorfinden, die fich zu fchönfter

Harmonie miteinander vereinigen und die Natürlichkeit der betreffenden Bilder erhöhen.

Nicht unerwähnt laden wollen wir die Relief» und Irisdrucke. — Wir glauben annehmen

zu dürfen, daß diefe Druck»ErzeugnilTe die Anerkennung felbft bei denjenigen Druckfachen»

aufgebern im Lande herum finden werden, die, in das Können des einheimischen Gewerbes

Zweifel hegend, ihre bezüglichen Druckarbeiten außerhalb des Kantons, ja vielfach fogar

im Auslande herftellen lallen, und: »Warum in die Ferne fchweifen? Sieh', das Gute liegt

fo nah!« — Wir hoffen mit diefem Buche wiederum den Beweis erbracht zu haben, daß

man auch im eigenen Kanton recht wohl imflande ilt, auch weitgehendften Anforderungen,
die man an die Drucktechnik zu (teilen berechtigt ift, vollauf Genüge zu leiften. Es dürfte

deshalb kein unbilliges Verlangen darftellen, wenn wir an die hier in Frage kommenden

Druckfachenverbraucher die Bitte richten, ihre Aufträge hiefigen Firmen zur Ausführung
übergeben zu wollen mit gefälliger Beriickfichtigung unferer Firma. — Mit dem Wunfche,

daß allen unferen Gefchäftsfreunden und Gönnern ein glückliches Neujahr befchieden fein

möge, zeichnen wir mit Hochachtung

Bifchofberger LG) Hotzenköcherle /Chur
Buchdruckerei
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